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 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf rote Darstellungen im Plan verzichtet. 

1. Tektur  vom 16.03.2020 

 
 zu den Planfeststellungsunterlagen 

  Datum Zeichen 

bearbeitet: Gez.:1312 März 2020 Heßlinger 

gezeichnet: 
 

- - extern 

geprüft: 
Gez.:131 März 2020 Stelter 

Gez. 13 März 2020 Müssig 

 Nr. Änderung gegenüber der Planfassung vom 30.05.2014 

 1 Seitenablagerungen geändert 

 2 Auffüllungen entfernt 

 3 Lage von BW 100 mit GVS Lauterbach – Geiging geändert 

 4 Lage von Becken 4 und 5.3 geändert 

 5 Trassierung der RO5 und der GVS nach Unterapfelkam geändert 

 6 Kabellage Bayernwerk geändert 

 7 Änderungen der Becken 5.1, 5.2 und 6 in Form und Bauart 

 8 Zuwegung zu Grundstücken ergänzt 

 9 Anpassung der Bestands- und Konfliktdarstellung 

K4 Bewegte Moränenlandschaft bei Geiging 
 Unterführung Gemeindeverbindungsstraße Lauterbach – Rohrdorf (Bau-km 

62+670) bis Unterführung Gemeindeverbindungsstraße Unterapfelkam – 
Geiging (Bau-km 63+950) 

Geplante Baumaßnahme 

! Fahrbahnbreite: 36 m (einschl. Bankett; RQ 36) 

! Aufweitung des Mittelstreifens auf bis zu 9,50 m Breite zur Sicherstellung der erforderlichen 
Haltesichtweiten in Kurven 

! durchgehende Betonschutzwände im Mittelstreifen 

! Einschnittsböschungen bis 8 m Breite 

! Unterführung der Gemeindeverbindungsstraße Lauterbach – Rohrdorf (BW 99) 

! Abbruch und Neuerrichtung der Überführung GVS Lauterbach – Geiging (BW 100) in 
gleicher Lage bei Bau-km 63+373 und Anpassung der GVS auf einer Länge von rund 370 m 
an die neuen Verhältnisse  

! Anlage einer Entwässerungseinrichtung: Absetz- und Versickeranlage Samerberg Ost 
(Abschnitt 3) 

! Neubau Anwandweg 

! Anlage von 1 Zwischendeponie (temporär, auf die Bauzeit beschränkt), 2 wallförmigen 
Seitenablagerungen von rd. 0,3 und 0,5 km Länge auf der Südseite der Autobahn bei 
Geiging (Wallhöhe bis zu 11,0 m über GOK) und 3 hügelförmigen Seitenablagerungen von 
rd. 0,5 km Länge nördlich und südlich der Autobahn (Höhe bis zu 11,0 m über der 
Fahrbahn/GOK) 

 

Konflikte 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Flächenverlust, temporäre Inanspruchnahme: 

! Überbauung / Versiegelung und Verlust durch Verkleinerung: von feuchte und nasse Hoch-
staudenfluren (GH) (8139-1084), Landröhrichte (GR) (z. T. 8139-1083), seggen- oder 
binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (GN) (8139-1083, 8139-1084), naturnahe Quellen und 
Quellfluren (QF), naturnahe Hecken (WH), lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) 
(z. T. 8139-1083). 

! temporäre Inanspruchnahme von: feuchte und nasse Hochstaudenfluren (GH) (8139-1084), 
Landröhrichte (GR) (z. T. 8139-1083), seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (GN) 
(8139-1083, 8139-1084), natürliche und naturnahe Fließgewässer (FW) (8139-0219), lineare 
Gewässerbegleitgehölze (WN) und Auwälder (WA) (8139-0219). 

! Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe (6430). 

 

 

K6 Tal der Rohrdorfer Achen zwischen Heiglmühle und 
Achenmühle 

 Heiglmühle (Bau-km 65+140) bis Überführung Kreisstraße RO 9 (Bau-km 
66+370) 

Geplante Baumaßnahme 

! Fahrbahnbreite: 36 m (einschl. Bankett; RQ 36) 

! Aufweitung des Mittelstreifens auf bis zu 9,50 m Breite zur Sicherstellung der erforderlichen 
Haltesichtweiten in den Links- und Rechtskurven 

! nahezu durchgehende Betonschutzwände im Mittelstreifen 

! Einschnittsböschungen bis zu 70 m Breite 

! Neubau der Anschlussstelle Achenmühle (Süd) und der Anbindung an die Kreisstraße RO 5 
(Fahrtrichtung Salzburg) 

! Abbruch Durchlass mit Fußgängerunterführung (BW 104) 

! Abbruch von 4 Gebäuden 

! Überführung der Kreisstraße RO 9 (BW 105): B = 10,60 m, LW = 73,50 m, LH ≥ 4,70 m 

! Anlage einer Entwässerungseinrichtung: Absetzbecken Achenmühle Ost (Abschnitt 6) und 3 
Rohrleitungen in die Rohrdorfer Achen 

! Neubau Anwandweg 

! Neubau öffentlicher Feld- und Waldweg nördlich der A8 (Bau-km 64+750 bis 66+370) 

! Errichtung von 2 Lärmschutzwänden (südlich A8, Höhe 5,00 m und 3,00 bis 7,50 m) 

! Wiederherstellung des Rundholzlagerplatzes  

Konflikte 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Flächenverlust, temporäre Inanspruchnahme: 

! Überbauung / Versiegelung und Verlust durch Verkleinerung von: natürliche und naturnahe 
Fließgewässer (FW), Einzelbäume (UE), feuchte und nasse Hochstaudenfluren (GH), 
Landröhrichte (GR), naturnahe Hecken (WH), lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) (z. T. 
8239-0005), naturnahe Feldgehölze (WO) und Streuobstbestände (WÜ). 

! temporäre Inanspruchnahme von: Landröhrichte (GR), Großseggenriede der Verlandungs-
zone (VC), natürliche und naturnahe Fließgewässer (FW), Einzelbäume (UE), naturnahe 
Hecken (WH), lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) (z. T. 8239-0005), naturnahe 
Feldgehölze (WO) und Streuobstbestände (WÜ). 

! Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe (6430). 

Beeinträchtigung von Habitaten und Arten: 

! Verlust von 10 Höhlen- und Habitatbäumen (mit 10 Baumhöhlen) als potenzielle Fortpflan-
zungsstätte für Grünspecht und andere Baumhöhlenbewohner und als potenzielle Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse: Großer Abendsegler, Fransenfledermaus, 
Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mücken-
fledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus. 

! Vögel: Überbauung von einer Fortpflanzungsstätte (Revierzentrum) der Goldammer 
(Emberiza citrinella, RLB -). 

! Habitate der Feldgrille (Gryllus campestris, RLB V) und der Kleinen Goldschrecke 
(Euthystira brachyptera, RLB -) werden teilweise überbaut. 

! Ein Fortpflanzungshabitat der streng geschützten Gelbbauchunke (Bombina variegata, RLB 
2, FFH Anhang II und IV) (nördlich von Hofmühle, nördlich der A8) wird überbaut. 

! Verstärkung der Trenn- und Barrierewirkung der Autobahn durch Fahrbahnverbreiterung und 
Betonschutzwände im Mittelstreifen.  

 

K6 Tal der Rohrdorfer Achen zwischen Heiglmühle und 
Achenmühle (Fortsetzung) 

Konflikte 

Insgesamt entstehen in diesem Konfliktabschnitt dauerhafte Biotopflächenverluste in einer 
Größenordnung von ca. 0,67 ha und vorübergehende Verluste durch das Baufeld von 0,16 ha. 

 

Boden, Wasser, Klima  

! Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Böden / nicht biotopwürdigen Lebensräumen 
auf rund 2,29 ha. 

! Versiegelung von rund 0,41 ha forstwirtschaftlich genutzten Böden. 
 

Entlastungswirkungen 

! Entsiegelung von ca. 0,06 ha Boden durch den Rückbau von nicht mehr benötigten 
Straßenflächen zu unversiegelten Straßennebenflächen bzw. Folgenutzung Land- oder 
Forstwirtschaft. 

! Immissionsentlastung von ca. 0,17 ha straßennaher Biotopfläche (Landröhrichte (GR), 
lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) und Streuobstbestände (WÜ)). 

 

 

K4 Bewegte Moränenlandschaft bei Geiging (Fortsetzung) 

Konflikte 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Beeinträchtigung von Habitaten und Arten: 

! Das teilweise überbaute Biotop BK 8139-1083 ist Wuchsort von zwei gefährdeten 
Pflanzenarten: Riesen-Schachtelhalm (RLB V), Kleinblütiges Wiesen-Labkraut (RLB D). 

! Vögel: Überbauung von drei möglichen Fortpflanzungsstätten (mögliche Revierzentren) der 
Goldammer (Emberiza citrinella, RLB -). 

! Habitate der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis, RLB 3, FFH Anhang IV) 
werden überbaut. 

! Habitate der Feldgrille (Gryllus campestris, RLB V) und der Kleinen Goldschrecke 
(Euthystira brachyptera, RLB -) werden teilweise überbaut. 

! Habitate des besonders geschützten Grasfroschs (Rana temporaria, RLB V) werden 
teilweise überbaut. 

! Wuchsorte der gefährdeten Pflanzenart Gelbe-Wiesenraute (RLB V) werden überbaut. 
! Verstärkung der Trenn- und Barrierewirkung der Autobahn durch Fahrbahnverbreiterung und 

Betonschutzwände im Mittelstreifen. 

Mittelbare Beeinträchtigung: 

! Mittelbare Beeinträchtigung von: Baumreihen, Baumgruppen (UA). 

Insgesamt entstehen in diesem Konfliktabschnitt dauerhafte Biotopflächenverluste in einer 
Größenordnung von ca. 0,86 ha und vorübergehende Verluste durch das Baufeld von 0,25 ha. 
Die mittelbare Beeinträchtigung neubelasteter Biotope ist sehr kleinflächig. 

 

Boden, Wasser, Klima  

! Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Böden / nicht biotopwürdigen Lebensräumen 
auf rund 2,90 ha. 

! Versiegelung von rund 0,17 ha forstwirtschaftlich genutzter Böden. 

! Überschüttung von Boden für dauerhafte Seitenablagerungen von ca. 6,95 ha. 
 

Entlastungswirkungen 

! Entsiegelung von ca. 0,07 ha Boden durch den Rückbau von nicht mehr benötigten 
Straßenflächen zu unversiegelten Straßennebenflächen bzw. Folgenutzung Land- oder 
Forstwirtschaft. 

! Kleinflächige Immissionsentlastung straßennaher Biotope (Baumreihen, Baumgruppen (UA), 
seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (GN)). 

 

 

K5 Ausläufer des Samerbergs zwischen Geiging und 
Heiglmühle 

 Unterführung Gemeindeverbindungsstraße Unterapfelkam – Geiging (Bau-km 
63+950) bis Heiglmühle (Bau-km 65+140) 

Geplante Baumaßnahme 

! Fahrbahnbreite: 36 m (einschl. Bankett; RQ 36) 

! Aufweitung des Mittelstreifens auf bis zu 9,50 m Breite zur Sicherstellung der erforderlichen 
Haltesichtweiten in Kurven 

! durchgehende Betonschutzwände im Mittelstreifen 

! Dammböschungen bis ca. 47 m Breite 

! Abbruch der Unterführung der GVS Unterapfelkam – Geiging (BW 101) 

! Abbruch des Rechteckdurchlasses am Hierlbach (BW 102) 

! Neubau einer großen Wildunterführung (BW 102): LW = 65,00 m, LH ≥ 10,00 m 

! geringfügige Änderung der Lage des Hierlbachs und Anpassung an neue Gegebenheiten 

! parallel zum Hierlbach wird für Wartungsarbeiten am Brückenbauwerk BW 102 ein 
Betriebsweg angelegt 

! Abbruch und Neuerrichtung an gleicher Stelle der Unterführung der Kreisstraße RO 5 
(BW 103) 

! Mitführung eines Radweges auf der Länge des vorhandenen Gehweges (endet beim 
Einmündungsbereich der GVS Lauterbach - Geiging) 

! Verlegung der Anschlussstelle Achenmühle (Nord) ca. 350 m nach Westen und Neubau der 
Anbindung an die Kreisstraße RO 5 (Fahrtrichtung München) 

! Anpassung der Kreisstraße RO 5 auf einer Länge von rund 1,25 km und Neuanschluss des 
Abzweigs nach Unterapfelkam 

! Anlage von 4 Entwässerungseinrichtungen: Absetz- und Rückhalteanlage Achenmühle West 
(Abschnitt 4), Absetz- und Rückhalteanlage Unterapfelkam (Abschnitt 5.3), Absetzbecken 
Wolfspoint (Abschnitt 5.1), Absetzbecken Heiglmühle (Abschnitt 5.2)  und 4 Rohrleitungen in 
die Rohrdorfer Achen, 2 Rohrleitungen in den Hierlbach 

! Neubau Anwandweg 

! Neubau öffentlicher Feld- und Waldweg nördlich der A8 (Bau-km 64+750 bis 66+360) 

! Aufschüttung von Lärmschutzwällen (nördlich A8, Höhe 5,00 m) und Errichtung von 
Lärmschutzwänden (südlich A8, Höhe zwischen 2,00 und 5,00 m) 

 

Konflikte 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Flächenverlust, temporäre Inanspruchnahme: 

! Überbauung / Versiegelung und Verlust durch Verkleinerung von: feuchte und nasse Hoch-
staudenfluren (GH) (z. T. 8239-1018), seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (GN) 
(z. T. 8239-0004), Landröhrichte (GR) (z. T. 8239-0004), Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone (GG), naturnahe Quellen und Quellfluren (QF), Baumreihen, Baum-
gruppen (UA), naturnahe Hecken (WH), lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) (z. T. 8239-
0004), Streuobstbestände (WÜ). 

! temporäre Inanspruchnahme von: naturnahe Fließgewässer (FW) (8239-0005), feuchte und 
nasse Hochstaudenfluren (GH), Landröhrichte (GR), Großseggenriede außerhalb der 
Verlandungszone (GG), seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe (GN), Baumreihen, 
Baumgruppen (UA), naturnahe Hecken (WH), lineare Gewässerbegleitgehölze (WN) (z. T. 
8239-0005) und Streuobstbestände (WÜ). 

! Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen: Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe (6430). 

 

 

K5 Ausläufer des Samerbergs zwischen Geiging und 
Heiglmühle (Fortsetzung) 

Konflikte 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Beeinträchtigung von Habitaten und Arten: 

! Verlust von 4 Höhlen- und Habitatbäumen (mit 3 Baumhöhlen) als potenzielle Fortpflan-
zungsstätte für den Grünspecht und andere Baumhöhlenbewohner und als potenzielle 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse: Großer Abendsegler, Fransenfledermaus, 
Großes Mausohr, Artenpaar Bartfledermäuse, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, 
Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus. 

! Vögel: Überbauung von zwei Fortpflanzungsstätten (Revierzentren) der Goldammer 
(Emberiza citrinella, RLB -) sowie von einer Fortpflanzungsstätte (Revierzentrum) des 
Feldsperlings (Passer montanus, RLB V). 

! Habitate der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis, RLB 3, FFH Anhang IV) 
werden überbaut. 

! Habitate der Feldgrille (Gryllus campestris, RLB V) werden teilweise überbaut. 
! Das teilweise überbaute Biotop BK 8239-1017 ist Wuchsort einer gefährdeten Pflanzenart: 

Riesen-Schachtelhalm (RLB V). 
! Wuchsorte der gefährdeten Pflanzenart Gelbe-Wiesenraute (RLB V) werden überbaut. 
! Verstärkung der Trenn- und Barrierewirkung der Autobahn durch Fahrbahnverbreiterung und 

Betonschutzwände im Mittelstreifen.  

Mittelbare Beeinträchtigung: 

! Mittelbare Beeinträchtigung von Baumreihen, Baumgruppen (UA) (z.T. 8239-1017). 

Insgesamt entstehen in diesem Konfliktabschnitt dauerhafte Biotopflächenverluste in einer 
Größenordnung von ca. 0,70 ha und vorübergehende Verluste durch das Baufeld von 0,10 ha. 
Die mittelbare Beeinträchtigung neubelasteter Biotope umfasst ca. 0,01 ha. 

 

Boden, Wasser, Klima  

! Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Böden / nicht biotopwürdigen Lebensräumen 
auf rund 2,35 ha. 

! Versiegelung von rund 0,93 ha forstwirtschaftlich genutzter Böden. 
 

Entlastungswirkungen 

! Entsiegelung von ca. 0,04 ha Boden durch den Rückbau von nicht mehr benötigten 
Straßenflächen zu unversiegelten Straßennebenflächen bzw. Folgenutzung Land- oder 
Forstwirtschaft. 

 

 


